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VERORDNUNG (EU) 2017/1770 DES RATES 

vom 28. September 2017 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Mali 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung er­
hobene Forderung, die mit der Durchführung eines Vertrags oder 
einer Transaktion im Zusammenhang steht, unabhängig davon, ob 
sie gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, und umfasst ins­
besondere 

i) Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Ver­
bindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii) Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer finanziellen 
Garantie oder Gegengarantie in jeder Form, 

iii) Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Vertrag 
oder einer Transaktion, 

iv) Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im 
Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichtsurteilen, 
Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet 
des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

b) „Vertrag oder Transaktion“ jede Transaktion, ungeachtet der Form 
und des anwendbaren Rechts, bei der dieselben oder verschiedene 
Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare 
Verpflichtungen eingehen; als „Vertrag“ gelten auch alle Garantien, 
insbesondere finanzielle Garantien und Gegengarantien sowie Kre­
dite, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarun­
gen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem im 
Zusammenhang stehen; 

c) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Inter­
netseiten angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg­
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet wer­
den können; 

e) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der 
Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das 
Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich 
aber nicht darauf beschränkt; 

▼B
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f) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Be­
wegung, des Transfers, der Veränderung und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder ermöglichen, einschließlich der Vermögensverwaltung; 

g) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die 
Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanwei­
sungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut­
haben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderun­
gen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Ob­
ligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und De­
rivate, 

iv) Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wert­
zuwächse aus Vermögenswerten; 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül­
lungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche; 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

▼M13 __________ 

▼B 
i) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen 

der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag fest­
gelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

▼M13 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum 
oder Besitz der in Anhang Ia aufgeführten natürlichen und juristischen 
Personen, Einrichtungen und Organisationen sind oder von diesen ge­
halten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang Ia aufgeführten natürlichen und juristischen Per­
sonen, Einrichtungen und Organisationen dürfen weder unmittelbar noch 
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden oder zugutekommen. 

__________ 

Artikel 2b 

(1) Anhang Ia enthält eine Liste der natürlichen oder juristischen 
Personen, Einrichtungen und Organisationen, 

▼B



 

02017R1770 — DE — 22.07.2025 — 016.001 — 4 

a) die für Handlungen oder Politiken, die den Frieden, die Sicherheit 
oder die Stabilität Malis bedrohen, unmittelbar oder mittelbar ver­
antwortlich sind, daran mitbeteiligt waren oder sie vorgenommen 
haben, darunter 

i) die Beteiligung an der Planung, Steuerung, Förderung oder 
Durchführung von Angriffen auf 

— Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal 
in Mali, 

— die internationalen Sicherheitspräsenzen in Mali, 

ii) die Behinderung der Bereitstellung humanitärer Hilfe an Mali 
oder des Zugangs zu humanitärer Hilfe oder der Verteilung hu­
manitärer Hilfsgüter in Mali, 

iii) die Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in Mali, 
die gegen die anwendbaren internationalen Menschenrechtsnor­
men oder das anwendbare humanitäre Völkerrecht verstoßen 
oder die Menschenrechtsübergriffe oder -verletzungen darstellen, 
namentlich gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, insbesondere 
Frauen und Kinder, durch die Begehung von Gewalthandlungen 
(darunter Tötung, Verstümmelung, Folter oder Vergewaltigung 
oder andere sexuelle Gewalt), Entführungen, Verschwindenlas­
sen, Vertreibung oder Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, re­
ligiöse Stätten oder Orte, an denen Zivilpersonen Zuflucht 
suchen, 

iv) den Einsatz oder die Einziehung von Kindern durch bewaffnete 
Gruppen oder bewaffnete Kräfte, der bzw. die im Zusammen­
hang mit dem bewaffneten Konflikt in Mali einen Verstoß gegen 
das anwendbare Völkerrecht darstellt, 

v) die wissentliche Erleichterung der Reise einer gelisteten Person 
unter Verstoß gegen das Reiseverbot, 

b) die den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali 
behindern oder untergraben, einschließlich durch Behinderung oder 
Untergrabung der Durchführung von Wahlen oder der Machtüber­
gabe an gewählte Organe, oder 

c) die mit den unter Buchstabe a oder b genannten natürlichen oder 
juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen verbunden 
sind. 

(2) Anhang Ia enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden 
natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisatio­
nen in die Liste. 

(3) Anhang Ia enthält zudem die zur Identifizierung der betreffenden 
natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisatio­
nen erforderlichen Angaben, soweit diese verfügbar sind. Bei natürli­
chen Personen können diese Angaben unter anderem Folgendes umfas­
sen: Namen und Aliasnamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsange­
hörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummer, Geschlecht, An­
schrift, sofern bekannt, sowie Funktion oder Beruf. Bei juristischen 
Personen, Einrichtungen und Organisationen können diese Angaben un­
ter anderem Folgendes umfassen: Namen, Ort und Datum der Regis­
trierung, Registriernummer und Geschäftssitz. 

▼M13
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Artikel 3 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absätze 1 und 2 können die zustän­
digen Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die 
Freigabe oder die Zurverfügungstellung bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt 
haben, dass die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse von in Anhang Ia aufgeführ­
ten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Orga­
nisationen sowie von unterhaltsberechtigten Familienangehörigen je­
ner natürlichen Personen, unter anderem für die Bezahlung von 
Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und me­
dizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebüh­
ren öffentlicher Versorgungseinrichtungen notwendig sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Er­
stattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
rechtlicher Dienstleistungen dienen, 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, 

d) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, sofern 
der betreffende Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmi­
gung die Gründe mitgeteilt hat, aus denen ihres Erachtens eine spezi­
fische Genehmigung erteilt werden sollte, oder 

e) auf oder von Konten einer diplomatischen oder konsularischen Ver­
tretung oder einer internationalen Organisation überwiesen werden 
sollen, die Immunität nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese 
Zahlungen für amtliche Zwecke dieser diplomatischen oder konsula­
rischen Vertretung oder internationalen Organisation bestimmt sind. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte 
Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 3a 

(1) Artikel 2 Absätze 1 und 2 findet keine Anwendung auf die Zur­
verfügungstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, die 
notwendig sind, um die rasche Erbringung humanitärer Hilfe zu gewähr­
leisten oder andere Tätigkeiten zur Deckung grundlegender mensch­
licher Bedürfnisse zu unterstützen, wenn die Hilfe bzw. die anderen 
Tätigkeiten durchgeführt werden von 

a) den Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Programme, Fonds und 
sonstigen Einrichtungen und Stellen, sowie ihren Sonderorganisatio­
nen und verwandten Organisationen, 

b) internationalen Organisationen, 

c) humanitäre Hilfe leistenden Organisationen mit Beobachterstatus in 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen und Mitgliedern 
dieser Organisationen, 

▼M13
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d) bilateral oder multilateral finanzierten nichtstaatlichen Organisatio­
nen, die sich an den Plänen der Vereinten Nationen für humanitäre 
Maßnahmen, den Plänen der Vereinten Nationen für Flüchtlingshil­
femaßnahmen oder anderen Appellen der Vereinten Nationen oder 
an vom Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humani­
tärer Angelegenheiten koordinierten humanitären ‚Clustern‘ 
beteiligen, 

e) Organisationen und Agenturen, denen die Union das Zertifikat für 
humanitäre Partnerschaft erteilt hat oder die von einem Mitgliedstaat 
nach nationalen Verfahren zertifiziert oder anerkannt sind, 

f) spezialisierten Agenturen der Mitgliedstaaten oder 

g) Beschäftigten, Zuschussempfängern, Tochtergesellschaften oder 
Durchführungspartnern der unter den Buchstaben a bis f genannten 
Einrichtungen, während und soweit sie in dieser Eigenschaft tätig 
sind. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die zuständigen Behörden 
abweichend von Artikel 2 Absätze 1 und 2 unter ihnen geeignet er­
scheinenden Bedingungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Zurverfügungstellung be­
stimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass die Bereitstellung dieser Gelder oder wirt­
schaftlichen Ressourcen erforderlich ist, um die rasche Erbringung hu­
manitärer Hilfe zu gewährleisten oder andere Tätigkeiten zur Deckung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse zu unterstützen. 

(3) Ergeht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang eines Ge­
nehmigungsantrags gemäß Absatz 2 keine ablehnende Entscheidung, 
kein Auskunftsersuchen und keine Mitteilung über eine Fristverlänge­
rung der betreffenden zuständigen Behörde, so gilt diese Genehmigung 
als erteilt. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte 
Genehmigung innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

__________ 

Artikel 4 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 können die zuständigen 
Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaft­
licher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer 
schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Tag ergangen ist, an 
dem die natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organi­
sation gemäß Artikel 2b in die Liste in Anhang Ia aufgenommen 
wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem Tag in der 
Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung 
oder einer vor oder nach diesem Tag im betreffenden Mitgliedstaat 
vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung, 
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b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte 
des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen ver­
wendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder de­
ren Bestehen in einer solchen Entscheidung bestätigt wird, 

c) die Entscheidung begünstigt keine der in Anhang Ia aufgeführten 
natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisa­
tionen, 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur 
öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi­
gung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 5 

(1) Schuldet eine in Anhang Ia aufgeführte natürliche oder juristische 
Person, Einrichtung oder Organisation Zahlungen aufgrund von Verträ­
gen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden 
natürlichen oder juristischen Person, Einrichtung oder Organisation 
vor dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, an dem diese 
natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation in An­
hang Ia aufgenommen wurde, so können die zuständigen Behörden 
abweichend von Artikel 2 Absatz 1 unter ihnen geeignet erscheinenden 
Bedingungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt­
schaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem die betreffende zustän­
dige Behörde festgestellt hat, dass 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen von einer in Anhang Ia 
aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Einrichtung oder 
Organisation für eine Zahlung verwendet werden sollen und 

b) die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi­
gung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 6 

(1) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- oder Kreditinstitute nicht da­
ran, eingefrorenen Konten Gelder gutzuschreiben, die von Dritten auf 
das Konto einer in der Liste aufgeführten Person, Einrichtung oder 
Organisation überwiesen werden, sofern die diesen Konten gutgeschrie­
benen Beträge ebenfalls eingefroren werden. Die Finanz- oder Kredit­
institute setzen die betreffende zuständige Behörde unverzüglich von 
solchen Transaktionen in Kenntnis. 
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(2) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für auf eingefrorenen Konten einge­
hende 

a) Zinsen und sonstige Erträge dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich­
tungen, die vor dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, 
an dem die in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, 
Einrichtung oder Organisation in Anhang Ia aufgenommen wurde, 
oder 

c) Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergangenen oder in 
dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen, behörd­
lichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen, 

sofern die Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen gemäß Artikel 2 
Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 7 

(1) Natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisa­
tionen sind verpflichtet, 

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, 
etwa Informationen über nach Artikel 2 Absatz 1 eingefrorene Kon­
ten und Beträge, unverzüglich der zuständigen Behörde des Mit­
gliedstaats, in dem sie ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz haben, so­
wie — direkt oder über den Mitgliedstaat — der Kommission zu 
übermitteln und 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung der unter Buch­
stabe a genannten Informationen zusammenzuarbeiten. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt vorbehaltlich natio­
naler oder anderer geltender Vorschriften über die Vertraulichkeit von 
Informationen, die sich im Besitz von Justizbehörden befinden, und im 
Einklang mit der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Rechts­
anwälten und ihren Mandanten, die durch Artikel 7 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird. Zu diesem Zweck 
umfasst dies auch die Kommunikation hinsichtlich Rechtsberatung 
durch andere zertifizierte Fachleute, die nach nationalem Recht befugt 
sind, ihre Mandanten in Gerichtsverfahren zu vertreten, soweit diese 
Rechtsberatung im Zusammenhang mit anhängigen oder künftigen Ge­
richtsverfahren erbracht wird. 

(3) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission einge­
hen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. 

(4) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen 
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
übermittelt oder entgegengenommen wurden. 
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(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Durchsetzungsbehörden, der Zollbehörden im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ), der zuständigen Behörden im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ), der Richt­
linie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) und 
der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 4 ) sowie der Verwalter amtlicher Register, in denen natürliche Per­
sonen, juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen sowie 
unbewegliche oder bewegliche Vermögensgegenstände eingetragen sind, 
verarbeiten Informationen, einschließlich personenbezogener Daten und 
erforderlichenfalls der in Absatz 1 genannten Informationen, und tau­
schen sie unverzüglich mit anderen zuständigen Behörden ihres Mit­
gliedstaats und anderer Mitgliedstaaten sowie mit der Kommission 
aus, wenn eine derartige Verarbeitung und ein derartiger Austausch 
für die verarbeitende oder die entgegennehmende Behörde zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Einklang mit dieser Verordnung erforderlich ist, ins­
besondere wenn sie Verletzungen, Umgehungen oder Versuche der Ver­
letzung oder Umgehung der in dieser Verordnung festgelegten Verbote 
feststellen. 

▼M10 

Artikel 8 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzuneh­
men, mit denen die Umgehung der in Artikel 2 Absätze 1 und 2 ge­
nannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 

▼B 

Artikel 9 

(1) Natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisa­
tionen sowie ihre Führungskräfte und Beschäftigten, die im guten Glau­
ben, gemäß dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen einfrieren oder die Zurverfügungstellung von Geldern oder 
wirtschaftlichen Ressourcen ablehnen, können hierfür nicht haftbar ge­
macht werden, es sei denn, es ist nachgewiesen, dass das Einfrieren 
oder das Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 
auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organi­
sationen können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, 
wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme 
hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser 
Verordnung verstoßen. 

▼M13 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
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( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wert­
papierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

( 3 ) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 73). 

( 4 ) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
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Artikel 10 

(1) Ansprüche in Verbindung mit Verträgen oder Transaktionen, de­
ren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verordnung ver­
hängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
betroffen ist, darunter Schadensersatzansprüche oder ähnliche Ansprü­
che, wie Entschädigungs- oder Garantieansprüche, vor allem Ansprüche 
auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder 
Gegengarantie, insbesondere einer finanziellen Garantie oder Gegen­
garantie, in jeglicher Form, dürfen nicht erfüllt werden, wenn sie gel­
tend gemacht werden von 

a) den in Anhang Ia aufgeführten natürlichen oder juristischen Per­
sonen, Einrichtungen oder Organisationen, 

b) natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisa­
tionen, die über eine der unter Buchstabe a genannten natürlichen 
oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder 
in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natür­
liche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation, die den 
Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des 
Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisatio­
nen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen nach dieser Verordnung. 

Artikel 11 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander 
über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und tauschen 
alle ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegenden sons­
tigen sachdienlichen Informationen aus, insbesondere über 

a) gemäß Artikel 2 eingefrorene Gelder und im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgesehenen Ausnahmen erteilte Genehmigungen, 

b) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission 
unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, 
die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 12 

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, 
Gruppe, Organisation oder Einrichtung den in Artikel 2 genannten Maß­
nahmen zu unterwerfen, so ändert er Anhang Ia entsprechend. 

(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, 
Gruppe, Organisation oder Einrichtung entweder auf direktem Weg, 
falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung von dem Beschluss nach Absatz 1 in Kenntnis, ein­
schließlich der Mitteilung der Gründe für die Aufnahme in die Liste, 
und gibt dabei dieser natürlichen oder juristischen Person, Gruppe, Or­
ganisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 
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(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat den betreffenden Be­
schluss und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Per­
son, Gruppe, Organisation oder Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Liste in Anhang Ia wird in regelmäßigen Abständen, min­
destens aber alle 12 Monate überprüft. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Anhang II auf der 
Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen zu 
ändern. 

Artikel 13 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die 
bei Verstößen gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen 
alle für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab­
schreckend sein. Die Mitgliedstaaten ergreifen ferner geeignete Maß­
nahmen zur Einziehung der Erträge aus solchen Verstößen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die in Absatz 1 ge­
nannten Vorschriften unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
sowie alle späteren Änderungen mit. 

Artikel 13a 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden ‚Hoher Vertreter‘) können 
personenbezogene Daten verarbeiten, um ihre Aufgaben nach dieser 
Verordnung zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören 

a) im Falle des Rates die Ausarbeitung und Durchführung von Ände­
rungen von Anhang Ia, 

b) im Falle des Hohen Vertreters die Ausarbeitung von Änderungen 
von Anhang Ia, 

c) im Falle der Kommission 

i) die Aufnahme des Inhalts von Anhang Ia in die elektronisch 
verfügbare konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Orga­
nisationen, die finanziellen Sanktionen der Union unterliegen, 
und in die interaktive Weltkarte der Unionssanktionen, die beide 
öffentlich zugänglich sind, 

ii) die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der 
in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen, z. B. Wert der 
eingefrorenen Gelder, und von Informationen über die von den 
zuständigen Behörden erteilten Genehmigungen. 
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(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter verarbeiten, 
soweit vorliegend, einschlägige Daten, die Straftaten der in der Liste 
geführten natürlichen Personen sowie strafrechtliche Verurteilungen 
oder Sicherungsmaßregeln im Zusammenhang mit diesen Personen be­
treffen, nur insoweit dies für die Ausarbeitung von Anhang Ia erforder­
lich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden der Rat, die Kommis­
sion und der Hohe Vertreter zu ‚Verantwortlichen‘ im Sinne von Ar­
tikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 in Bezug auf die 
Verarbeitungstätigkeiten bestimmt, um sicherzustellen, dass die betref­
fenden natürlichen Personen ihre Rechte nach der genannten Verord­
nung ausüben können. 

▼B 

Artikel 14 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genann­
ten zuständigen Behörden und geben sie auf den Websites in Anhang II 
an. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung der 
Adressen ihrer Websites in Anhang II mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Be­
hörden, einschließlich der Kontaktdaten, unverzüglich nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung mit und informieren sie über spätere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Mitteilungs-, Informations- oder 
sonstige Kommunikationspflicht gegenüber der Kommission vorsieht, 
werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, 
die in Anhang II angegeben sind. 

▼M13 

Artikel 14a 

Die Informationen, die nach dieser Verordnung übermittelt oder nach 
dieser Verordnung entgegengenommen werden, dürfen nur für die Zwe­
cke verwendet werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen 
wurden. 

Artikel 15 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union, einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt eines 
Mitgliedstaats unterstehen, 

c) für alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mit­
gliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 
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d) für alle nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder einge­
tragenen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e) für alle juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
hinsichtlich aller Geschäfte, die ganz oder teilweise innerhalb der 
Union getätigt werden. 

▼B 

Artikel 16 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼M13
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▼M13 
__________ 

▼M8 
ANHANG Ia 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen nach Artikel 2b 

Name Angaben zur Identität Gründe 
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste 

1. DIAW, Malick Geburtsort: Ségou 

Geburtsdatum: 2.12.1979 

Staatsangehörigkeit: Malier 

Reisepass-Nr.: B0722922, gültig 
bis 13.8.2018 

Geschlecht: männlich 

Funktion: Präsident des Nationalen 
Übergangsrats (gesetzgebendes 
Organ für den politischen 
Übergangs in Mali), Oberst 

Malick Diaw ist ein wichtiges Mitglied des inneren Kreises um Oberst Assimi Goïta. Als Stabschef der 
dritten militärischen Region Kati war er neben Oberstmajor Ismaël Wagué, Oberst Assimi Goïta sowie 
Oberst Sadio Camara und Oberst Modibo Koné einer der Anstifter und Anführer des Putsches vom 18. Au­
gust 2020. 

Malick Diaw ist daher für Handlungen oder Politiken verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Malis bedrohen. 

Malick Diaw ist seit Dezember 2020 Präsident des Nationalen Übergangsrats (Conseil national de transition/ 
CNT) und somit auch ein wichtiger Akteur im Rahmen des politischen Übergangs in Mali. 

Der Übergangsrat hat die in der Übergangscharta vom 1. Oktober 2020 (im Folgenden „Übergangscharta“) 
verankerte „Missionen“, die innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden sollten, nicht rechtzeitig 
erfüllt, was sich an der Verzögerung der Annahme des Entwurfs des Wahlgesetzes erkennen lässt. Diese 
Verzögerung trug zur Verzögerung der Durchführung der Wahlen und somit zur Verzögerung des erfolg­
reichen Abschlusses des politischen Übergangs in Mali bei. Außerdem ermöglicht das neue Wahlgesetz, das 
schließlich am 17. Juni 2022 vom Übergangsrat angenommen und am 24. Juni 2022 im Amtsblatt der 
Republik Mali veröffentlicht wurde, die Kandidatur des Übergangspräsidenten und des Übergangsvizeprä­
sidenten sowie der Mitglieder der Übergangsregierung bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, was 
im Widerspruch zur Übergangscharta steht. 

Die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (im Folgenden „ECOWAS“) hat wegen der 
Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali 
im November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließlich Malick Diaw) ver­
hängt. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten. 

Malick Diaw behindert und untergräbt somit den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in 
Mali. 

4.2.2022
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▼M8 

Name Angaben zur Identität Gründe 
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste 

▼M15 

2. WAGUÉ, Ismaël Geburtsort: Bamako 

Geburtsdatum: 2.3.1975 

Staatsangehörigkeit: Malier 

Reisepass-Nr.: Diplomatenpass 
AA0193660, gültig bis 15.2.2023 

Geschlecht: männlich 

Funktion: Minister für 
Aussöhnung, Oberstmajor 

Oberstmajor Ismaël Wagué ist ein wichtiges Mitglied des inneren Kreises um Oberst Assimi Goïta und war 
neben Oberst Goïta, Oberst Sadio Camara, Oberst Modibo Koné und Oberst Malick Diaw einer der 
Hauptakteure des Putsches vom 18. August 2020. 

Am 19. August 2020 teilte er mit, dass die Streitkräfte die Macht übernommen haben; daraufhin wurde er 
Sprecher des Nationalen Komitees für die Rettung des Volkes (Comité national pour le salut du peuple, 
CNSP). 

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 
Malis bedrohen. 

Als Minister für Aussöhnung der Übergangsregierung seit Oktober 2020 war Ismaël Wagué für die Um­
setzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali zuständig. 

Mit seiner im Oktober 2021 abgegebenen Erklärung und seinen ständigen Meinungsverschiedenheiten mit 
den Mitgliedern des dauerhaften strategischen Rahmens (Cadre Stratégique Permanent, CSP) trug er zur 
Blockierung des Begleitausschusses des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali (Comité de suivi 
de l’accord, CSA) bei, was dazu führte, dass die CSA-Tagungen von Oktober 2021 bis September 2022 
ausgesetzt wurden. Hierdurch wurde die Umsetzung des Abkommens, eine der „Missionen“ des politischen 
Übergangs in Mali gemäß Artikel 2 der Übergangscharta, behindert. 

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen für Frieden und Versöhnung in Mali 
und erklärte seine sofortige Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der Übergangsregierung 
auferlegten autoritären Zwänge erheblich zugenommen. 

Die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) hat wegen der Verzögerung bei der 
Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali im November 2021 ge­
zielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließlich Ismaël Wagué) verhängt. Am 3. Juli 2022 
beschloss die ECOWAS, diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten. 

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 
Malis bedrohen und den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali behindern und 
untergraben. 

4.2.2022
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4. MAÏGA, Ibrahim 
Ikassa 

Geburtsort: Tondibi, Region Gao, 
Mali 

Geburtsdatum: 5.2.1971 

Staatsangehörigkeit: Malier 

Reisepass-Nr.: von Mali 
ausgestellter Diplomatenpass 

Geschlecht: männlich 

Funktion: Minister für die 
Neugestaltung 

Ibrahim Ikassa Maïga ist Mitglied des Strategieausschusses des M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassem­
blement des forces patriotiques, Bewegung des 5. Junis – Verband der patriotischen Kräfte), der eine 
Schlüsselrolle beim Sturz von Präsident Keita spielte. 

Ibrahim Ikassa Maïga war seit Juni 2021 Minister für die Neugestaltung und in dieser Funktion mit der 
Planung der von Premierminister Choguel Maïga angekündigten Nationalen Versammlungen für die Neu­
gründung (Assises nationales de la refondation, ANR) betraut. 

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor mit der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten (ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta vereinbart worden war, wurden 
die ANR von der Übergangsregierung als Prozess vor der Reform und Voraussetzung für die Durchführung 
der für den 27. Februar 2022 angesetzten Wahlen angekündigt. 

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend mehrmals verschoben und die Wahlen 
verzögert. Die ANR, die schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von mehreren Interessenträgern 
boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden Empfehlungen der ANR legte die Übergangsregierung 
einen neuen Zeitplan für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen im Dezember 2025 vor, wonach die 
Übergangsregierung mehr als fünf Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im Juni 2022 eines 
überarbeiteten Zeitplans, dem zufolge die Präsidentschaftswahlen im März 2024 vorgesehen waren, kündigte 
die Übergangsregierung am 21. September 2023 eine weitere Verschiebung der Wahlen an. 

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen für Frieden und Versöhnung in Mali 
und erklärte seine sofortige Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der Übergangsregierung 
auferlegten autoritären Zwänge erheblich zugenommen. 

ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des politi­
schen Übergangs in Mali im November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließ­
lich Ibrahim Ikassa Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob hervor, dass die Übergangsregierung die Notwen­
digkeit der Durchführung von Reformen als Vorwand genutzt hat, um die Verlängerung des Zeitraums für 
den politischen Übergang in Mali zu rechtfertigen und sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu 
halten. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten. 

In seinem Amt als Minister für die Neugestaltung behindert und untergräbt Ibrahim Ikassa Maïga den 
erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali, insbesondere durch Behinderung und Unter­
grabung der Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe an gewählte Organe. 

4.2.2022
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6. Ivan Aleksandro­
vitch MASLOV 

Иван Александ­ 
рович МАСЛОВ 

Geburtsdatum: 11.7.1982 oder 
3.1.1980 

Geburtsort: Arkhangelsk / Dorf 
Chuguevka, Kreis Chuguev, Gebiet 
Primorsky 

Staatsangehörigkeit: russisch 

Geschlecht: männlich 

Funktion: Leiter der Wagner 
Group in Mali 

Anschrift: Unbekannt, laut, All 
eyes on Wagner‘ registriert in der 
Stadt Shatki in der Region Nizhni 
Novgorod (Nischni Nowgorod) 

Ivan Aleksandrovitch Maslov ist Leiter der Wagner Group in Mali, deren Präsenz im Land seit Ende 2021 
zugenommen hat. 

Die Präsenz von Wagner in Mali stellt eine Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität des 
Landes dar. Insbesondere waren Wagner-Söldner an Gewalthandlungen und zahlreichen Menschenrechts­
verletzungen in Mali beteiligt, einschließlich außergerichtlicher Tötungen wie dem, Moura-Massaker‘ Ende 
März 2022. 

Als örtlicher Leiter der Wagner Group ist Ivan Maslov daher verantwortlich für die Handlungen der Wagner 
Group, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Malis bedrohen, insbesondere für die Beteiligung an 
Gewalthandlungen und Menschenrechtsverletzungen. 

25.2.2023
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Internetseiten mit Informationen über die zuständigen Behörden und 
Anschrift für Mitteilungen an die Europäische Kommission 

▼M14 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_ 
security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TSCHECHIEN 

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions 

DÄNEMARK 

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder 

DEUTSCHLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos- 
aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTLAND 

https://vm.ee/en/sanctions-arms-and-export-control/ 
international-sanctions 

IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive- 
measures/ 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/en/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

https://mvep.gov.hr/foreign-policy/restrictive-measures/271988 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/ 
politica_europea/misure_deroghe/ 

ZYPERN 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTLAND 

https://www.fid.gov.lv/en 

LITAUEN 

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/ 
lithuanias-security-policy/international-sanctions/997 

LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires- 
europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

▼M13
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UNGARN 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz- 
eu-szankcios-tajekoztato 

ΜΑLTA 

https://smb.gov.mt/ 

NIEDERLANDE 

https://www.government.nl/topics/international-sanctions 

ÖSTERREICH 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale- 
behoerden/ 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/en/node/2123 

SLOWENIEN 

https://www.gov.si/en/topics/restrictive-measures/ 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/en/web/en/diplomacy/international-sanctions 

FINNLAND 

https://um.fi/international-sanctions 

SCHWEDEN 

https://www.government.se/government-policy/foreign-and-security-policy/ 
international-sanctions/ 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion 
(GD FISMA) 

Rue de Spa 2/Spastraat 2 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgien 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M14
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